
Öffentliche Bekanntmachung 

 

Allgemeinverfügung: Untersagung des Betriebes für alle Schulen, Kindertageseinrich-

tungen, Kinderhorte 

 

Die Stadt Braunschweig erlässt gemäß §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2, 33 des Infekti-

onsschutzgesetzes (IfSG), § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NGöGD i. V. m.  

§ 14 Abs. 6 NKomVG folgende  

 

Allgemeinverfügung:  

 

Für das gesamte Gebiet der Stadt Braunschweig wird folgendes untersagt: 

 

1. Der Unterrichtsbetrieb für alle Schulen. 

 

Dies gilt auch für die Durchführung sonstiger schulischer Veranstaltungen. 

Erfasst sind von der Untersagung ebenfalls nichtschulische Veranstaltungen, wie Sportver-

anstaltungen, Theateraufführungen, Vortragsveranstaltungen, Konzerte und vergleichbare 

Veranstaltungen. 

Zu den Schulen sind alle öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, 

Schulen in freier Trägerschaft einschließlich der Internate sowie die Schulen für andere als 

ärztliche Heilberufe und ähnliche Berufsausbildungsstätten, Tagesbildungsstätten, Volks-

hochschulen und Landesbildungszentren zu zählen.  

 

Ausgenommen von dieser Untersagung ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen an öffentli-

chen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, Schulen in freier Trägerschaft ein-

schließlich der Internate sowie an Schulen für andere als ärztliche Heilberufe und ähnliche 

Berufsausbildungsstätten, Tagesbildungsstätten und Landesbildungszentren für die Schul-

jahrgänge 1 bis 8 in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Über diesen Zeitraum hinaus kann 

eine zeitlich erweiterte Notbetreuung an Ganztagsschulen stattfinden. 

 

Die Notbetreuung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

 

Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog. kri-

tischen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 

 

Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich, 

Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, inkl. der kommu-

nalen Handlungsfähigkeit (Kommunalverwaltung) 

Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr, 

Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleich-

bare Bereiche, Beschäftigte im Bereich der Daseinsvorsorge mit Sicherstellungsauftrag wie 

z.B. für die Wasser, Strom-, Fernwärme, Mineralöl- und Gasversorgung, Entsorgung, Le-

bensmittelversorgung (Lebensmittelproduktion und -verarbeitung sowie Lebensmittelhandel), 

Informationstechnik und Telekommunikation, öffentlichen Nahverkehr, Kinderbetreuung  

sowie Bargeldversorgung. 

 

Ausgenommen von der Untersagung ist ebenfalls die Betreuung in besonderen Härtefällen 

(etwa drohende Kündigung, erheblicher Verdienstausfall). 

 



2. Der Betrieb von sämtlichen Kindertageseinrichtungen, Kinderhorten und der nach 

§ 43 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erlaubnispflichtigen Kindertages-

pflege. 

 

Ausgenommen von dieser Untersagung ist die Notbetreuung in kleinen Gruppen. Die Notbe-

treuung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

 

Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog. kri-

tischen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere die unter Ziffer 1. genannten 

Berufsgruppen.  

 

Ausgenommen von der Untersagung ist die Betreuung in besonderen Härtefällen (etwa dro-

hende Kündigung, erheblicher Verdienstausfall). 

 

3.  Die Durchführung aller Schulfahrten und ähnliche Schulveranstaltungen von Schu-

len 

 

Schulfahrten sind Schulveranstaltungen, mit denen definierte Bildungs- und Erziehungsziele 

verfolgt werden; dazu zählen auch Schüleraustauschfahrten und Schullandheimaufenthalte. 

Auch unterrichtsbedingte Fahrten zu außerschulischen Lernorten sind erfasst. 

 

Hinsichtlich des Begriffs der Schulen wird auf die Definition unter der Anordnung zu 1. ver-

wiesen. 

 

4.  Die Anordnungen zu 1. und 2. sind zunächst bis zum 18.04.2020 (einschließlich) be-

fristet. Abweichend davon gilt die Anordnung zu 1. für Schülerinnen und Schüler des 

aktuellen Abiturjahrgangs zunächst bis zum 14.04.2020 (einschließlich). 

Die Anordnung zu 3. ist befristet bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020. 

 

Begründung 

Die Begründung der Allgemeinverfügung kann im Internet unter www.braunschweig.de ein-
gesehen werden. 

Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung tritt mit dem auf ihre Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 55, 38100 Braunschweig, erhoben 
werden. 

Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO keine 
aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 
55, 38100 Braunschweig, gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebenden Wirkung anordnen.. 

 

Der Oberbürgermeister 

I. V. 

gez. 

Albinus 

 

http://www.braunschweig.de/

